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3m Namen des KänW!
In der Strafsache gegen1) den Fuhr-

knecht Albert KöMng , geboren am
9. November 1876 zu Wiesbaden, evangelisch,
ledig, in keinem Militärverhältniß, 2) den
Malergehülfcn Adolf Kölling , geboren
am7. März 1881 zu Wiesbaden, evangelisch,
ledig, m keinem Militärverhältnitz, Beide
wohnhaft zu Wiesbaden, Albrechtstraßc 40,
wegen Hausfriedensbruch, Widerstands und
Beleidigung hat das Königliche Schöffen¬
gericht in Wiesbaden in der Sitzung vom
25. April 1902, an welcher Theil genommen
haben:

Gerichtsassessor Oechs,
als Vorsitzender,

Kaufmann Moders,
Kaufmann Rnppert,

als Schöffen.
Amtsanwalt Bahl,

als Beamter der Staatsanwalt,«fast,
Justizanwärter Nathelm,

als Gerichtsschreiber,
für Recht erkannt:

1) Der Angeklagte Albert KMrng
wird wegen einfachen Hausfriedens¬
bruchs, wegen Widerstands gegen die
Staatsgewalt und wegen Beleidigung
zu einer Geldstrafe von zusammen
50— fünfzig— Mark, an deren Stelle
im Falle der Unbritreiblichkeitfür je
nicht gezahlte5 - fünf- Mark eine
eintägige Gefängnißstrafe tritt, ver-
urtheilt.

2) Der Angeklagte Adolf Kölling
wird wegen einfachen Hausfriedensbruchs
und wegen Beleidigung in zwei Fällen
zu einer Geldstrafe von zusammen
30—dreißig—Mark, an deren Stelle
im Falle der Unbeitreiblichkeitfür je
nicht gezahlte5 — fünf — Mark eine
eintägige Gefängnißstrafe tritt, ver-
urtheilt.

3) Die Kosten des Verfahrens werden,
soweit dieselben die Verurtheilung der
Angeklagten betreffen, den beiden An
geklagten nach Maßgabe ihrer Verur
theilung, im Uebrigen der Staatskaffe
zur Last gelegt.

4) Außerdem wird dem Beleidigten,
Schutzmann Hoher zu Wiesbaden,
die Befugniß zugesprochen, den ent¬
scheidenden Theil dieses Urtheils, soweit
dasselbe die Verurtheilung der beiden
Angeklagten wegen Beleidigung betrifft,
binnen6 Wochen nach Empfang einer
mit der Bescheinigung der Rechtskraft
versehenen Ausfertigung durch je ein¬
maliges Einrücken im „Wiesbadener
Tagblatt"auf Kosten des betreffenden
Angeklagten öffentlich bekannt zu machen

V. R. w.
Ausgefertigt mit dem Anfügen, daß das

strtheil rechtskräftig geworden ist. F266
Wiesbaden, den 21. Juli 1902.

Hartmann,
Kerichtsschr eiber des Königl. Amtsgerichts 5.

Ausschreiben.
Vom1. Oktober 1902 ab ist die Stelle

eines Organisten bei dem evangelischen
Nottesdienste im hiesigen Justizgefängnisse
neu zu besetzen.

Geeignete Bewerber wollen sich rm
Zimmer 78 dcS Justizgebäudes Vormittags
melden. F269

Wiesbaden, den5. August 1902.
Königli cher Erster Staatsanwalt.

Bekanntmachung.
ES find neuerviiigs mehrfachÄ»wid-rhaiid>

innge» gegen die Bestimmungen der Polizei
Verordnung vom1. AugustE dadurch vor-
gekommcu daß aus Grundstücken Entwässerung«,
arbeiten ohne banpolizeitiche Genehmigung
°u'«Urt Word.«sind. ^ ba f
aufmerksam gemacht, daß die Herstellung, Er¬
neuerung oder Veränderung Einer Grundsiiück«
Lntwässeruna oder eines Shells derselben, ein
schließlich der oberirdischen Anlaa-n nur auf Grund
einer polizeilichen Erlanbniß»'0lgen barst

Zuwiderhandelnde werde» bsstrast, auch können
die Arbeiten zwangsweise klugellkllt werden.

Wiesbaden, den1. S.vril 1903.
Der Polizei-Präsident. In Bertr.: Salle.

Bekanntmachungen.
Polizei-Berordnung.

Auf Grund der §§ 137 und 139 des Gesetzes
über die alldemeine LandcSverwaltiing vom 80;3ult
1883(G. ©. S . 129) und der §§ 6, 12 und 13
der Verordnung über die Polizei-Verwaltung>n
den neu erworbenen LandeStbeilen vom 20. Sep¬
tember 1867 (@. S . S . 1529) wird m,t Zu¬
stimmung de»Vrovimialraths für den Umfang der
Provinz'Hefftn-Naffau Folgendes verordnet-

8 1.
Die 88 9 und 13 Absatz1 der Provimta!-

Polizei-Derordnnng vom 13. November 1901,
betreffend den Verkehr mit Kraftfahrzeugenŵerden
durch nachstehende Vorschriften ersetzt:

8 9: „Jedes Kraftfahrzcua, mit welchem inner¬
halb der Provinz Hessen-Nassau öffentliche
Straßen befahren werden, muß Mit einem
polizeilichen Kennzeichen versehen fein,
Welche«nur einer Mzeichnnna detProvinz,
In welcherdasFabrzenaVolizeilich registrirt
ist, und einer Erkennungsnummer besteht.

§13 Ads. i . „Das Kennzeichen(8 9) ist auf
der Rückseite des Fahrzeugs nach außen
bin an leicht sichtbarer Stelle, sowte in
deutlich lesbarer Schrift anzubringen
sind während der Dunkelheit zu be
leuchten."

8 2.
Diese Verordnuna tritt mit dem Tage ihrer

Verkündigunai» Kraft.
Cassel, den 23. Mai 1603.

Der Ober-Präsident; Zedlitz
In Ausführung des§ 13 Ahfatz2 der Polizei

Verordnuna über den Verkehr mtt Kraftfahrzeugen
vom 13. November 1901—23. Mai 1902— wird
unter Aufhebung der AiisstlbrunaS-Vekanntmachiing
vom 13. November 1901 hierdurch Folgendes
bestimmt:

1. Zur Bezcichiinna der in der Provinz
Hessen-Nassau volizeilich registrirten Kraftfahr¬
zeuge dient der Buchstgbe1 in großer lateinischer
Schrift,

Für die Erkennungsnummer find arabische
Ziffern zu verwenden. ,

2. Das polizeiliche Kennzeichen(Buchstabe und
Erkenuungsniimmer) ist auf der Wandung des
Fahrzeugs selbst oder auf einer mit diesem durch
Schrauben mit versenkten Kövsen fest verbundene»
Tafel mit möglichst glatter Oberstäche bei Kraft
sabrrädern oiif einem hinten am Rade, recht
winklig zur Fahrrichtung und senkrecht znm Erd
hoben untrennbar befestigten Metallschilde ailzn-
briiigen. Es ist in schwarzer 13 cm hoher und im
Grundstrich2 cm starker Schrift auf weißem
Grunde herziistelle».

Der Buchstabem"ß Über der ErkcnnungS-
nummcr stehen. Der Abstand zwischen beiden und
zwischen den einzelnen Ziffern der Erkennung?
»iimmer bat 2 cm zu betragen.

Die Anbringung von Schnörkeln und Ver¬
zierungen an den Buchstaben̂und Zahlen, sowie
auf der Tafel selbst ist nnznlässtg.

Cassel, den 23. Mai 1902.
Der Ober-Präsident. Zedlitz.

elektrischer.Kraft .betriebenen Kleinbahnen de«
Regierungsbezirks Wiesbaden verordnet was folgt:

8 1-
Der Betrieb, der von dieser Verordnung be¬

troffenen elektrischen Kleindahnen unterliegt den
Bestimmungen der von deck Unterzeichneten
R-giernngSpräffdentenim Einvernehmen mtt der
Königlichen Eiscnbahndirectioit zn Frankfurta. M.
erlaffencn Betriebsvorschriften. Insoweit nicht die

>Betriebsvorschriften oder die gegenwärtige Polizei-
Verordnung Ausnahmen begründen, ist dzr Betrieb
außerdem den allgemeinen straßeitpolizcilichen Bor
schriften unterworfen; ^

Jede Beschädigung der Bahn .und der daAi
gehörigen Anlagen, sowie der Betriebsmittel nebst
Zubehör, die Nachahmung der Signale, die Ver¬
stellung odef Versperrung der Ausweichevor
richtliiigen, überbaiipt jede den Bahnbetrieb ge
fährdcnde oder störende Handlung ist Untersagt.

Er ist verboten, dw^'leftrifcfieu Leitungen zn
befassen, di- Quer- und Arbcitrdrähte mit irgend
welchen Gegenständenz» bcbängen oder zn be¬
rühren, sowie Fahnen oder sonstige Gegenstände
an Gebäuden oder Masten derart anzubringen.
daß die Drähte der elektrischen Bahn berührt
werden.

8 4.
Beim Ertönen der WarnungSsignalc baden

Fußgänger, Radfahrer und die Führer von Wage»

daß weder die letzteren in der Fahrt, noch die
Fahrgäste beim Ein- und AuSstetgkN behindert
oder gefährdet werden.

8 6.
Die Vorschriften de« 8 4 Zelten nicht für

Wagen.in denen AllerhöchstcundDöchsteHerrickiaften
fahren, für geschlossene marschirrnde Militär-
abtbeilungen, Leichen- und andere öffentliche Anf-
züge, sowie für Postwagen und im Dienste
befindliche Fuhrwerke der Feuerwehr.

8 6.
Schweres Fuhrwerk darf die Bahn, sobald

und soweit der Fahrdamm neben derselben frei ist.
nicht befahren.

8 7.
Fuhrwerk oder Vieh ohne Aufsicht auf dem

Gleise oder unmittelbar neben demselben stehen z»
lafsen. ist untersagt.

Aussichtslos dastehendes Fuhrwerk

Vorstehende Bekanntmachungen werden hiermit
veröffentlicht. . ,

Die Besitzer von Kraftfabrzeliaen des Stadt¬
kreises Wiesbaden werden aufgefordert. den Antrag
auf Znertbeilniig der nach den Bestimmiingen
obigerBckanntmachunaenvorgeschriebcnen Nummern
bei der Königlichen Polizei-Direktion Wiesbaden
zu stellen.Wiesbaden» den8. Juli 1902.

Der Polizei-Präsident. In Vertr.: F al ökt.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §8 6. 12 und 18 der Ver¬

ordnung über die Polizei-Verwaltung in den neu
erworbenen Landestlttilen vom 20. September 1867
(61. S . S . 1529) und der §§ 137 und 139 des
Gesetzes über die allqenieine Landerverwaltuna
vom 30. Juli 1883 (K. S . S . 195) verordne uh
mit Znstimmuna des Bezirks-Ausschusses für den
Umsang des Regierungs- Bezirkes Wiesbaden

^ ^ 'Gegenstände, Stoffe und Zubereitungen
jeder' Art a) deren Feilhalten und Verkauf gesetz¬
lich beschränkt ist. Kaiserl. Verordnung vom
22. Oktober 1901 (R. K. Bl. S . 380). b) deren
Bestandtbcile und Ziisammensetziing weder durch
ihr- Benennung oder Ankündigung erkennbar
gemacht werden, noch allgemein bekannt sind, oder
v) denen Wirknnaen beigelegt werde», welche sie
nicht besitzen, dürfen als Mittel gegen Krankheiten
und Körperschäden bei Menschen und Tbiercn nicht
öffentlich nngekündiat oder nngeprlesen werden.

8 2. Zuwiderhandlungenwerden, sofern die
gesetzlichen Bestimmungen nicht eine böberc Strafe
androhen, mit Geldstrafe bis zu 60 Mk. im Un-
vcrmögensfalle mit entsprechender Hast bestrast.

8 3. Diese Polizei-Verordnung tritt mit-dem
Tage stirer Verkündigung In Kraft. Die Vol,»ei-
Verordnnng von, 19. Juli 1899(AmtSbl. S .293)
wird vom gleichen Zeitpunkte nb gnsgehoben.

Wiesbaden , de» 16. Mat ' 902.
DerRegierungs-Präsident. In Vertr.r gcz. Bake.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der §8 6, 12 und 13 der Ver¬

ordnung vom 20. September 186J und vuf Grund
der§8 137 und 139 des Landesverwaltungsgcsetzes
wird tu, Einvernehmen mit der Königlichen Eifen-
badndirection zu Frankfurt a. M. unter Zn.
stimmnng der Bezirksausschusses für die »ist

<a»i,und  Vieh,
sowie sonstig- Gegenstände, welche die Gleise ver-
iperrcn, find die Bahndedienstetcn zu entfernen
befugt, unbeschadet der Strafbarkeit der Ver¬
antwortlichen.

§ 8.
Das Abladcn von Holz, Steinen und sonstigen

Gegenständen ans dem Bahnkörper, sowie neben
demselben innerhalb1 Meter von der äußeren
Schienenkantc ist verboten.

Sofern die Einhaltung dieser Entfernung nach
den örtlichen Verhältnisieü nicht möglich ist, muß
soweit Raum gelassen werden, daß der Verkehr auf
der Straßenbahn nicht beeinträchtigt wird

Während der Fahrt ' ist das eigenmächtige
Oeffncn der Wagcnvcrschlüffc. das Stehenbleiben
auf den Trittbrettern, sowie da? Auf- und Ab¬
springen verboten.

8 10.
Das Rauchen, sowie das Mitführen brennender

Cigarren und Pfeifen ist nur auf den Außenplätzen
und in denjenigen Wagcnabtheilungengestattet,
welche für Raucher bestimmt und mit einer ent¬
sprechenden Bezeichnung versehen sind.

Das Lärmen und' Singen der Fahrgäste, so
wie jede? unanständige und die Mitsahrenden
belästigende Betragen ist untersagt.

8 12.
Personen, welche den Mitfahrenden durch ab

stoßende Krankbeitserschcinungen oder unreinliches
Aeiißere lästig fallen, sowie trunkene Personen sind
von der Mitfahrt ausgeschlossen.

813-
Die Mitnahme von Hnnden, sowie von Gepffck.

welcher durch Umfang, üblen Geruch oder schmutzige
Beschaffenheit die Mitsahrenden belästigt, ist nicht
erlaubt.

8 14. k , ,
Die Fahrgäste haben den auf Grund dieser

Verordnuna an sic gerichteten Aufforderungender
Schaffner Folge zu leisten. Wer Ne unbeachtet
läßt, kann, abgesehen von seiner Bcstrasung, von
der Mitsabrt ausgeschlossen werden, ohne daß er für
das bereits gezahlte Fahrgeld Ersatz zu fordern hat.

8 15.
Wer aus Grund der vorstehenden Bestimmungen
der Mitsabrt ausgeschlossen wird, hat den

Wagen beim nächsten Halten zn verlassen
8 16.

Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
werden, fowctt nicht nach sonstigen gesetzlichen Vor¬
schriften, insbesondere nach§866No, 10 des NeichS-
strafa-ietzbnches. eine höhere Strafe verwirkt ist.
mit Geldstrafe bi« z» 60 Mk.,. i>„ Unvermögens-
falle mit verhältnißmäßiger Hast bestraft,

8 17.
Die unterm 12. Juli 1899 erlassene Polizei

Verordnung für dse Kleinbahnen de« Regierungs¬
bezirks wird hiermit für die mit elektr„chcr Kraft
betriebenen Kleinbahnen aufgehoben,

8 18-
Diese Polizeiverordnung tritt sofort in Kraft.
Wiesbaden , den9. Juli 1902.

Der RcgiernngS-Präsident. In Vertr.: Äake.

Polizei -Verordnung-
Auf Grund der §8 6,11,12 und IS WSet*

ordnnng über die Polizei-Verwaltung in .veff.urn
erworbenen LandeScheileN vom 20.Gepiemb̂ 1̂867
(G. S . S . 1529) iit Verbindung Mit d-N 88137
und 139 des Gesetzes über die allgemeine Lcr̂ es-
bcrwaltnng vom 30. Juli 1888(G. S . §stl95)
verordne ich unter Zustimmung de, Bqir» aus-
ichiiffcs für den Ilmfang des Regierungsbezirks
Wiesbaden was folgt: -

§ 1. Alle gewerbsmäßigen Schlachtungen, elu-
schließlich derjenigen de«, Federvieh», müsse« tu
geschwffcnen, dem Pnblrkum nicht zugänglichen
Räumen stattfinden. . ^ ..

Nicht gewerbsmäßige Schlachtungen und Roth-
ichlachtnngcn dürfen nur dann im Freie«l statt-
ffnden, wenn für sie geeignete Räume nicht zur
Verfügung stehen. . .. . .

In diesen Fällen ist der Schlachtplatz thun-
lichst so zu wählen, daß er von öffentlichen Wegen,
Straßen oder Plätzen nicht übersehen werden kann.

8 2. Die Anwesenheit von Kindern unter
14 Jahren beim gewerbsmäßigen Schlachten, sowie
fremder Kinder bei Haurschlachtnngen darf nicht
geduldet werden. , , .. . . .

8 3. Das Betäuben und das Abstechen beim
Schlachten von Tki-ren - mit Ausnahme de,
Federviehs— darf nur von Erwachsenen, de»
Schlachten« kundige» männlichen Personen vor.
genommen werden und bat möglichst schnell zu
geschehen. Die Zuziehung von Lehrlingen zu deren
Ausbtlduna im Metzgeraewerbe' t zulässig.

8 4. Das Schlachten iämmtlichen Vieh», mit
Ausnahme des Schaf- und Federviehs, darf, so¬
fern es nicht nach jüdischem Ritus stattstnden soll
(cfr. 8 8), nur nach vorbergegangener Betäiibling
durch Kovfschlag oder geeignete Betäubungs-Appa¬
rate stattfinden.

Bei dem Schlachten von Großvieh müssen
mindesten» zwei erwachsene kräftige männliche Per-
sonen tbätia sein. . . .... . » -n.

§ 5. Die Anwendung des Genickstrches rst
verboten. ^  Nufhängen. Abbäuten oder Brühen
von Schlachttbieren. sowie dar Rupfen von Feder¬
vieh vor der vollständigen Blutentztehung rst der»

^°^ Jndeß kann in größeren Schlachtstättcn. in
welchen ein beständiger und hinreichend organifirter
Ueberwachuiiardienst besteht, mit meiner Ein¬
willigung gestaltet werden, daß au» noch unbe-
täuble Kälber»nd Schafviehstucke mittelst um die
Hinterichcnkel,» befestigenderS »Iingen aufge-
bängt werden, sofern solche Schlachtobjecteunmittel¬
bar nach dem Aushängen betäubt(bezw. soweit
nach jüdischem Ritus aeschlacktet werden soll), ent-
blutet werden. In keinem Falle darf aber er«
und derselbe Metzger ein werteres unbetänbte»
Kalb oder Schaiviebstück aufhängen. bevor er
nicht das zunächst ansgehängte getödtct hat. Do»
Eingangs dieses Paragraphen erwähnte Verbot
des Rupfens von Federvieh erstreckt sich mcht auf
die Entnahme soaenannter reifer Federn.

8 7. Da« Blut von durch Hairschnitt ge¬
schlachteten Tbieren darf zur Herstellung von
Nahrungs-od.Genußmi tteln nicht verwendet werden.

8 8. Bei der Schlachtung nach jüdischem
Ritus (Schächten) sind außer den vorstehend unter
den §8 1—3 und 6—7 getroffenen Bestimmungen
noch'folgende Vorschriften maßgebend:

a) Die Schlichtung darf nur durch zuverMstge.
geprüfte Schächter aurgeführt werden. Jeder
Schächter ist gehalten, sein ihm von dem
zuständigen indischen Knlturbeamten aus,»-
stellendes Fghigkeitszeligniß der OrtSpolizei-
Behörde und dem beamteten Thi-rarzte auf
Erfordern jederzeit vorznlegen.

b) Der Schächter muß bei dem Ri-derlegen der
zn schächtenden Tbiere bereit« zngegen sein
und unmittelbar darauf die Schäcktung vor¬
nehmen. Der Sckächtschnitt soll schnell und
sicher nusgesührt werden.

c)  Da ? Niederlegen von Großvieh zum Zwecke
der Schächtung ist durch Winden oder ähn¬
liche unbedingt sicher wffkendeVorrichtungen
zu bewerkstelligen. Dieselben, sowie diedabei
gebrauchten Seile müssen haltbar sein und
in einem leicht beweglichen(aeichnikidiaen)
Zustande gebalten werde», damit das Nieder¬
legen stets schnell und sicher von Statte,: geht,

ä) Während de«Niederiegey« sowohl, al« auch
während der Schächtung bis znm Auibören
der nach dem Hglsi»nitte eintretenden
Muskelkrämpfe ist der Kopf des Thiere«
(bei Großvieh eventl. unter Benutzung gc-
eianeter Vorrichtungen) gehörig zU unter-
stützen und derart zu führen bezw.festzutzaen,
daß ein Anfscklaaen desielden auf de» Fuß¬
boden und ein Bruch der Hörner wirkfanz
verhindert wird,

8 e, _Für die Befolgung der .
dieser Polizei-Verordnung ist sowohl der ßigen»

' Vieh», ly
ntwortl... ,,
oder lestet.

tbümer des zu schlachtenden Vjebs, wenn er zu¬
gegen ist, wie yuch Derienige vergntwortlich, weMif
die Schlachtbandlnng vornimmt oder lestet.

§ 10. Diese Polizei -Verordnung findet aus
kommunale Schlachshänler keine Anwendung,

8 11. Znwiderhandlgnge» gegen diese Vor-
schristen werden, sofern nitm nach ionstiaey gcsetz-

1 sichen Bestimmungeneine böbere Strafe veMrks
ist, mit Geidstraie bi? z» 60 Mk,, a» deren Stelle
im Unvcrmögeiisfalle eine entsprechende Haslstcase
tritt, geahndet.

8 12. Diese Polizei-Verordnung tritt an,
1. Juli 'd. I . in Kraft. Zu demselben Termine
wird die Volizei-Veroronrmg vom 60.Oktober 1889
(Sl. Bl. S . 329) anfg-boben. , *

Wiesbaden , de» 27. Mai 1902
Der NegicrungS-Präsideils. Ist Vertr..
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Beschluß

Von dem Feldwege zwischen der Emser» und
VhilippSbergerstraße. No. 9180 der Lagerbuchs,
wird der auf dem Plane mit rother Farbe an¬
gelegte Tbeil von A—B nach ordnungsmäßiger
Durchführung des gemäß 8 57 des Zuständig-
kcitrgefetzes vom1. August 1883 eingelciteten Ver¬
fahren? hierdurch eingezogen.

Wiesbaden, den8. August 1902.
Der Oberbürgermeister. In Vertr.: Körner.

Bekanntmachung.
Der Fluchtlinicnvlan des Districts Rechts dem

Schiersteincrweg(zwischen Schicrstciner- und ver¬
längerter Adclhcidstraße mit Ausnahme der
Straße v 2 bis K1) ist durch Magistrals-Beschluß
vom6. August cr. endgültig festgesetzt worden und
wird vom 12. August bis cinschl. 19. August cr.
ab weitere8 Tage im Rathhaus. 1. Obergeschoß,
Zimmer No. 88», während der Dienststunden zu
Jedermanns Einsicht offen gelegt. *

.Wiesbaden, den7. Ängust 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Liste der stimmberechtigten Bürger

der Stadt Wiesbaden liegt in der Zeit vom
1V. bi» 80. August cr. im Rathhause, Zimmer
No. 5, während der gewöhnlichen Dienststunden
zur Einsicht offen. Während dieser Zeit kann jeder
Stimmberechtigte gegen die Richtigkeit der Liste bei
dem Magistrat Einspruch erheben. *

^Wiesbaden , den 12. August 1902.
Der Magistrat. In Vertr.: Hetz.

Bekanntmachung,
fielt; An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die hiesigen Gewerbetreibendenwerden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestehenden
gesetzlichen Bestimmungendarauf aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß§ 52 des Gewerbesteuergesetzes
bom 24. Juni 1891 und der dazu ergangenen
Anweisung de? Herrn Finanzministers vom
4. November 1895. Abschnitt VI, Artikel 25. ein
Jeder, welcher hier den Betrieb eines be¬
stehende« Gewerbes ansängt , dem
Magistrat vorher oder spätesten« gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebes Anzeige davon zu
machen hat. Die Anzeige hat schriftlich zu erfolgen:
sie kann auch im Rathhaus, Zimmer No.5, münd¬
lich während der üblichen VormittagS-Dienststun-
ben zu Protokoll gegeben werden.

Die Verpflichtung trifft auch Denjenigen.welcher
a)  das Gewerbe eine» Anderen übernimmt

und forffctzt,
b) neben seinem bisherigen Gewerbe oder

an Stelle desselben ein anderes Gewerbe
' anfängt.

Wer die gesetzliche Vervflichtungzur Anmel¬
dung eine? steuerpflichtigen Gewerbe« innerhalb der
vorgeschriebenen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
870 des Gewerbestcuergesetzesin eine dem dovvelten
Betrag der einjährigen Steuer gleichen Geldstrafe,
daneben nt die vorenthaltene Steuer zu entrichten.

Das Attfhören eines steuerpflichtigen Ge¬
werbes ist dagegen nach§10, Absatz2 des Gesetzes
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der eit.
Anweisung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung ' »ständigen Steuerausschüsse der
Aewerdestcuerklassen1 und 2 und 8 und 4
schriftlich abzumelden.

ein Gewerbebetrieb eingestellt, aber nicht
^ abgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach» »3 des Gewerbesteueraesetzes fortzuentrichten. *

Der Magistrat. — Steuerverwaltung. Hetz,

Staat - - und Gemeinde -Abgaben.
An die Einzahlung der8. Rate Staats - und

Gemeinde-Abgaben wird hiermit nochmal» er¬
innert mit dem Hinzufügen. daß vom 16. d. Mt»,
au dar Mahnverfahren beginnt. *

Wiesbaden , den 11. August 1902.
_ Städtische Steuerkasse.
Städt .öffentliche Güter -Niederl age.

Für die städt. öffentliche Güter -Nieder-
lage unter dem Accise-AmtS-Gebäude, Neugasse
No. 6» hier, werden jederzeit unverdorbene
Waaren zur Lagerung ausgenommen. Das Lager,
«eld beträgt zehn Pfennige für je Sv Ugund Monat«

Die näheren Bedingungen sind in unserer
Buchhalterei, Neuqassc No. 6», zu erfahren.

Städt «Accise-Amt.
Verdingung.

Die Herstellung einer 31 m langen Beton¬
rohr-Canalstrecke des Profils 60/40 cm in der
Bulowstraße, nächst dem Zietbenring, soll im
Wege der öffentlichen Ausschreibung verdungenwerden.

Angebotsformulare, Verdingungsunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittags-
dienststimden im Ratbhause, Zimmer No. 57. ein¬
gesehen. die Verdingungsunterlagen auch von dort
gegen Baarzahlung oder bestellgeldfreie Einsendung
von 50 Pfg. bezogen werden. Verschlossene und
mit entsprechender Aufschrift versehene Angebote
sind spätestens bi»
%. Mittwoch, den 20. August 1902,

Bormittags 11 Uhr,
hierher crnzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
aiiSgefullten Verdingungsformulareingereichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
14 Tage. *

Wiesbaden, den5. August 1902.
Ttadtbauamt.

Abth. für Canallsationswesen.

Verdingung.
Die Ausführung der Schreinerarbeiten für

den Neubau des Volkrbades an der Roonstraße
hierselbst soll im Wege der öffentlichen Aus¬
schreibung verdungen werden.

Aiigebotsformularekönnen während der Vor-
mittagsdienstftunden im Rathhaufc,Zimmer No. 41,
eingeschen, auch von dort gegen Baarzahlung oder
bcstellgcldfreie Einsendnna von 1 Mark und zwar
biS znm 21. Augiist 1902 bezogen werden. Ver¬
schlossene und mit der Aufschrift„H. A. 107" ver¬
sehene Angebote sind spätestens bis

Samstag, den 23. August 1902,
Vormittags 10'/- Uhr,

hierher einzureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ausgcfülltcn Verdingungsformulareingcreichten
Angebote werden berücksichtigt. Zuschlagsfrist:
30 Tage.

Wiesbaden, den7. August 1902.
Stadtbanamt, Abtheilung für Kochbau.

Bekanntmachung.
Die frei gewordene Stelle eines DirectorS der

städtischen Wasser-, Gas - « . Elektrizitäts¬
werke ist baldmöglichst wieder zu besetzen. Mit
der Stelle ist ein vensionsfäbiges Gehalt, an¬
fangend mit 8000 Mk.. und steigend von 3 zu
3 Jahren um je 500 Mk. bis zu 10,000 Mk.. ver¬
bunden. Im Uebrigcn werden die Anstellungs-
Verhaltnisse nach dem betr. Statut für die
Gcmeindebeamten der Stadt Wiesbaden geregelt.

Nur solche Bewerber werden zugelassen, welche
ausreichende Kenntnisse und Erfahrungen in jedem
der drei Betriebe(Wasser, Ga» und Elektrizität)
Nachweisen können und wenigstens in einem der
drei Betriebe, bisher eine leitende Stellung ein¬
genommen haben. Besonder« aeeigneien Be¬
werbern kann der Eintritt in eine höhere Gehalts¬
stufe als 8000 Mk. bewilligt werden, —^ Be¬
werbungen sind *

bis zum 1. September l. I.rmzureichen.
Wiesbaden, den 80. Juli 1902.

Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Die Ferienordnuiig im Schuljahre 1902/03 ist

für die städtischen Mittel- und Volksschulen von
der Königlichen Regierung folgendermaßen fest¬
gesetzt worden:

1. Pfingstfcrien.
Schluß des Unterrichts: Samstag, den 17. Mai,
Beginn des Unterrichts: Montag, den 26. Mai.

2« Sommerferien.
Schluß des Unterrichts: Samstag, den 19. Juli.
Beginn des Unterrichle: Montag, dc„,,18. August,

8. Herbstferien.
Schluß de» Unterrichts: Samstag, den4. Oktober.
Beginn der Unterrichts: Montag, den 18.Oktober.

4. Weihnachtsferien.
Schluß' de» Unterricht«: Dienstag, den 28. D«z.
Aeginil des Unterrichts: Samstag, d. g. Jan . 1903, ;|

8. Osterferien 1903.
Kchknh de» Schuljahresr Dienstag den7. Avril,
Beginn des Schnliahre»- Dtenstaa. den 21, Aprjl.

Wiesbaden, den 11. Mai 1902. *
Dkl städt, Schulinspector, Rinkel.

Verdingung.
Die Anlieferung und Verleaung der Fenster

abdeckplatttu aus „Belgischem Granit"
oder aus einem geeigneten „Kunstmaterial"
für sämmtliche Räume des Neubaues Guteu-
bergschule Hierselbst soll im Wege der öffentlichen
Ausschreibuiifl verdungen werden.

Aiigebotsformularekönnen während der Vor
mittagsdienststuiiden im Zimmer No. 41 eingesehen,
die Vcrdingunasuiitcrlagen auch von dort' unent¬
geltlich und zwar bi« znm 20. Augustd. I.
bezogen werden. Verschlossene und mit der Auf¬
schrift „H . A. 108" versehene Angebote sind
spätestens bis

Samstag, den 23« Slngust 1902,
Bormittags 11 Uhr,

hierher einziireichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Nur die mit dem vorgeschriebenen und aur-

gcsullten Verdingunasformular eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt. *

Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Wiesbaden, den 11. Augnst 1902.

Stadtbauamt, Abthcilnng für Hochbau.

Verdingung.
Die Aiisführiiiia der Glaserarbeiten für den

Neubau deS VolkSbadeS an der Roonstraße
hierselbst soll im Wege der öffentlichen Aurschreibungverdünge» werden.

AngebotSformularckönne» während der Vor-
inittaaSdtcnststunden im Rathhause, Zimmer No.41,
einaeseden. auch von dort gegen Baarzahlung oder
bestellgeldfreie Einsendung von 1 Mark und zwar
bis zum 23. Augustd. I . bezogen werden.

Im letzteren Falle sind die Postanweisungen
au unseren technischen Sekretär Andrctz zu richten.

Verschlosseneu. mit derA»sschrift„ H. A. 109"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag, den 28. August 1902,
Bormittags 10 Uhr,

hierher einzureichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen-

wart der etwa erscheinende» Anbieter,
Nur die mit dem voracschriedenen und an»-

gefüllten Verdingunasformular eingcreichten An¬
gebote werden berücksichtigt, *

Zuschlaqsfrfft: 30 Tage.
Wiesbaden, den 11. August 1903.

Stadtvauamt » Abthetlung für Hochbau.
Ansschreiben.

Lieferung von Dtenstkleidern.
Die Lieferung von 23 Wintcr-steberröcken,

29 Tuchhosen und 3 Tuch-Juppen für Bedienstete
der Kurverwaltung soll vergeben werden. Lieferiings-
Termin1. Oktober 1902. Anaebote mit der Auf¬
schrift„Submission aus Dieustkleidcr" find bjs

Dienstag, den 2«. Augnst 1902,
Vormittags 10 Uhr,V°,.sb°d... |sa,« Ä » aii

Der Zugang vag de?K>«hhof«aaste ist wieder Die LleferpitgSbebingiingen können stuf deist Bstreaugeöffnet, her Zugang

HlÄiÄV
g Mi dnk sihfttz?,shosstsgße

da bauamt.

der nnteszeichnctcn Verwaltung(Kurhaus)
werheg.

iicöbadcn, Hey1. August IßQg.

cni-
*

en , den 1. August ieoa.
Städtisch« Kur-Berwaftnug«

Aeeise -Rückvergütnng.
Die AcciserückvergütungSbetröge au» vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen Empsangsbcstätigiing im Laufe dieses Monats
in der Abfertiguugrstelle, Neugasse6», Part ., Ein¬
nehmerei, während der Zeit von 8 Vormittags bis
1 Nachmittags und3—6 Nachmittags in Empfang
genommen werden.

Die bis zum 31, d. Mts. Abends nicht er¬
hobenen Acciscrückvergütungen werden den Em¬
pfangsberechtigten abzüglich Postporto durch Post¬
anweisung übersandt werden. *

Wiesbaden, den9. August 1902.
_Städtisches Accise-Amt.

Bekanntmachung.
Lier Fruchtmarkt beginnt während der

Sommermonate(April bis einschließlich September)
um 9 Uhr Vormittags.
_ __ Städt . Aecifeamt.
Verzeichnis der Feuermelder und

der Schlüssel zu denselben.
Lfdc.
No.

Be¬
zirk Straße No. Schlüssclhabeu:

II

II

III
III

10
11

12

18
14

15

16
17
18
19

20

21

22
23

24

25
26
27
28
29
80

81
32
33
84
85
36
87

89
40
41

42

48
44

45
46
47
48

49
50
51
52
53
54

III

I
IV

II

III
IV
IV
II

IV

IV
I

IV

IV
II

II
II
I
I

IV
IV
IV

I
III
IV

I
II
II
I

IY

IV
I

IV
III

III
IV
IV

I
I

Aarstraße
Albrecht-NicolaS-

straße Ecke
i

Bahnhofstraße
Biebr.-Möbring-

straße Ecke
Biebricherstraße

am Rondel am
Wärterhau»

Bierstadterstraße
Bierstadterstraße-

Alwinenstr.Ecke
Bleichstraße

Knrsaalplatz, alte
Colonnade

Dotzbeimerstraßc
Emilien-Kapellen-

straße Ecke
Emser-Ouerfeld-

straße Ecke
Frankfurtcrstraße
Fronkfurterstr.-

Martinstr. Ecke
Fricdr.-Wilhclm-

straße Ecke
Gartenstraße
GciSbcrgstraße
Grisberg-Jd-

steinerstr. Ecke
Goetbestraßc-

Adolphs-Allee
Eck-

Gustav- Adolf-
Hartingstr.Ecke

Kapellenstratze
Karl-Rheinstr.Eckc
Kochbrunnenplatz

(Badhaus zur
Rose)

Lahn-Walkmühl¬
straße Ecke

Langgasse
Mainzerstraße
Mainzerstraße
Mainzerstraße(im

Archivgebäude)MichelSbera
Moritz-Albrecht-

straße Ecke

Nerostraße
Nerotbal
Nerothal
Oranienstraßc
Park-Bod-nstedt»

straße Ecke
Vlatterstraße
Rheinstraße

do.
do.
do.

Schachtstraße
Schiersteinerstr,
SchlachthauSstr.
Schöne Aussicht,

aeaeuüber der
Rößl-rstraße

Scbulvcrg
Schwalbackerstr.

do.
Sonnenbcrgerstr.

gegenüber dem
Lcbcrbcrga, d.
Stange

Sonnenbcrgerstr,
Stiftstraße
Taiinnsstraße
Walkmüblstraße
Wolramstraße
Westendstraße

12

15

12

30

66

20

14

30

24

Blum, Fuhr.
Unternehmer.

Herr Keller,
Hausmeister.

Botenmcistcr
Reg.-Geb.

König, Bieb-
richcrstraße6.

der Bahnwärter
M.Arnst,Bier-
stadterstr.15,P.
Küffner,

Brauerei.
Schulpedellund
A. Hoevfncr,
BiSm.-Rg. 23.

derColonnaden-
Auffeher.

I .Fürst,Gsiw.,
Hellmnndstr.

Architect
Reichwciu.

Kabnt, Portier.
HotclKaifcrhof.
der Conserv.

Friedrichstr.1.
Fr . Kemvin,

Gartenstr. 2.
Flobr , Hotel¬

besitzer.

Groll, Kaufm.
Frankenfeld,

Kaufmann,
in d. Aiigenheib

anstalt.
Neef, Kanfm.

L. Hartmann,
Walkmühlstr,

I . Hertz.
Hobman»,
Instituts borst.

H. Hartmann.
d. Archivdiencr.
IV.Polizei-Rev.
i. LandgerichtS-

Gefängniß
Schlosser

R. Mayer.

Bekanntmachung.
Wir bringen hierdurch zur allgemeinen Kennt-

niß, daß die Kasse der städtischen Krankenhauses
nur in den Bormittaasflunden von 8 bis 12fl-Uhr
für das Publikum geöffnet ist. *

Städtische KränkenhauS-Berwaltung.

Bauplatz.
Die domänenfiskalifche Bauplatzfläche

von 10 »I- 20,50 qm , belegen Ecke der
Herder- und Riehlftrotze hierselbst, wird

Samstag, den 18. August 1902,
Vormittags 9 Uhr beginnend,

bei der unterfertigten Stelle (Herrngartenstr . 7
dahier) öffentlich meistbietend dersteioert. F271

Wiesbaden, den 11. August 1902.
Königliches Domänen-Rentamt. y

FtMSMie BMergspWe
aus Tannen -, Lärchen- oder Kiefernholz.

Für die Königlichen Domanial -Wein»
berge im Rheingau, sowie zu Hochheim am
Main soll bei der unterfertigten Stelle, Herrn»
gartenstratze7, die Lieferung von:

a) 25,000 Stück kreosotirten Pfählen,
b)  97,000 Stück cyanisirten oder mit Kupfer«

Vitriol imprägnirten Pfählen
im Submissioiuwege vergeben werden.

Termin hierzu ist anberanmt auf Montag,
den 25. August d«I ., Vormittags 11 Uhr.

Offerten mit entsprechender Bezeichnung auf1
dem Briefnmschlaqe wolle man bis zu diesem!
Termine anher einscnden; später eingehende bleiben
unbcrücksichtipt.

Die Lieferungs-Bedingungen liegen hierselbst
zur Einsicht offen, können aber auch gegen 50 Pf.
von bier bczoaen werden. F27V

Wiesbaden , den 13. Auaust 1902.
Königliches Domänen-Rentamt.

Am 1. Oktoberd. I . kann beim Unterzeichneten
Commando noch ein Zweijähria -Freiwilliger
(Schreiber) eingestellt werden. Bewerber wollen
sich umgehend mit Meldeschein, iclbstaeschriebenem
Lebenslauf und etwaigen Zeugnissen schriftlich oder
persönlich melden. F299

König!. Bezirkö-Commando Höchst a/M.

derSchulpcdell.

Paul Dauer.
imPostgcbäudc.
Botenmeister

Reg.-Geb.
im Landesdir.-

Gebäude.
der Schulpedell.
Schreinermstr.

Thurn.
Verwalt. Ver-

sorglinashaus
Pyrticr im

Schlachthaus.

i.Rothen Kreuz,
der Schulpedell.
die Kasernen¬

wache.
i. Krankenhaus,

der Schulpedell,
E.Roor.Rentn,
Kopp, Gastw.
W. Knapp.
A. Heuß.

Bei Abgabe von Feuermeldunge « ist immer
ein Feuermelder zu benutzen, der von dem Ort
des Brandes i» der Richtung nach der Feuer¬
wache, Rengaffe 0, liegt. *

Der Branddirector.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgens6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.25(Sehnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 9.50 fSchnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“). 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
.Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12.60 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
fionn- ii. Feiertaaren) bis Binären, 4.20 bis Neuwied.
Abends6.20, 6.36 /Gütersohiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morcens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 77» Uhr.
Billets ii. Auskunft in Wiesbaden bei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F329

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldinann.

Im Anschlüsse an die WiesbadenerStrassenbahn,
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss) : 9°*

lOoo* 1100  i 2oc* 100 200 300 400 500  ßoo 700  goo
9°o-(- /an und ab Kaiserstrasse-Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich /ab Stadthalle): Mo
900* 1000 1100* 1200 1002°o 300 40c 50a goo 700
8°°+ (an 11.ah Kaiserstrasse-Centralbabnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags.
f An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboote

für Gesellschaften. F330
Frachtgüter 85 Pf. per 100 Kg.

Hamburg -Amerika -Linie.
(Passage-Büreau d. Gesellschaft: Wilhelms« . 10.)

D. „Ambria* 8. August in Shanghai (Heim¬
reise). D. „Andalusia“ von Hamburg nach Ost-
Asien, 9. Aug. in Manila. D. „Arabia“ 7. Aug.
in Montevideo. D. „Armenia“ von Hamburg
nach Philadelphia, 8. Aug. 10 Uhr Morgens von
Halifax. D. „Athen“ von Buenos Aires nach
Hamburg, 9. Aue. 2 Uhr 30 Min. Nm. von Barry.
S.-D. „Auguste Victoria“ 8. Aug. 5 Uhr Nm. in
Newyovk. D. „Blücher“ von Newyork nach Ham¬
burg, 9. Aug. 4 Uhr 30 Min. Morgens auf der
Elbe. D. „Bolivia“ von St. Thomas nach Ham¬
burg, 10. August 11 Uhr Vorm, in Havre. D.
Canadia“ von St. Thomas via Havre nach Ham¬

burg, 8. Aug. 11 Uhr Vm. Lizard passirt. S.-D.
„Columbia“ von Newyork nach Hamburg, 9 Aug.
4 Uhr 30 Min. Morgens auf der Elbe. D. „Dacia“
10. Aug. von Montevideo nach Emden u. Ham¬
burg. D. „Elandria“ von Hamburg nach West¬
indien, 9. August Nachts in See. D. „Granada“
von Hamburg nach dem La Plata , 9. Aug. 12 Uhr
45 Min. Mittags in See. D. „Hoerde“ 8. August
10 Uhr Abends von Neworleans direct nach
Hamburg. D. „J1 Piemonte“ 9. Aug. 5 Uhr Nm.
in Galveston. D. „Karthago“ 9. Aug. von Para.
D. „Lydia“ 9. August 1 Uhr 20 Min. Mittags in
See. D. „Nicomedia“ von Stettin nach Newyork,
9. Aug. 5 Uhr 30 Min. Nm. von Swinemünde.
D, „Patricia* von Hamburg nach Newyork,
10. Aug. 3 Uhr 20 Min. Nm. von Boulogne. D.
„Prinz Eitel Friedrich“ von Hamburg nach Bahia,
9, August von Rio de Janeiro . ]j . „Sambia“
9. August von Suez, D. „Sardinia“ 10. August;
10 Uhr 30 Min, Abds. auf der Elbe. D. „Sarnia*
von Hamburg nach Westindien-Mexico, 10. Aug.
5 Uhr Morgens in Havre. D. „Sootia“ 9, Aug.
7 Uhr 80 Min, Abends von Neapel nach Newyork.
D, „Segovia“ von Hamburg nach Ostasien»
9. Aug. Sagres passirt, D. „Sioilia“ 10, Aug.
Dardanellen passirt, D, „Sithonia*von Hamburg
nach Ostasien, 10, August 5 Uhr Morgens von
Kuchinotsu. D, „Silesia“ 9- August Mittags in
Singapore. D, „Silvia“ von Hamburg nach Ost¬
asien, 10. August in Port Said. D. „Syria“ von
Hamburg nach Westindien, 10. August iq St,
Thomas. D. „Troja* IQ. August 3 Uhr 25 Min,
Nm, auf der Elbe, P . „Valdjvia“ 10. Aug, von
Para nach Hamburg. D. „Westphalia“ 9, Aug.
8 Uhr 40 Miq. Morg. auf der Elbe. F380

«nt CktlM tt » ft CAcUtsIcitlAcn Oot-iöwtibcuitrct in xatcltaten.
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